TANKSTELLE & GARAGE

Praxistipps bel

Vertragsbeendigung

Sobald der Tankstellenpachter merkt, dass das Vertragsverhaltnis gekindigt werden kénnte
oder bereits die Kundigungsfristen laufen, ist hdchste Vorsicht geboten. Von Dr. Clemens Pichler

leichzeitig sollte jedoch alles Not-
wendige vorbereitet werden, um
spater notwendigenfalls erfolg-
reich seinen Ausgleichsanspruch durch-
setzen zu kénnen. Am einfachsten ge-
lingt dies, wenn die richtigen Vorberei-
tungen noch wahrend des aufrechten
Vertragsverhaltnisses getroffen werden.

Stammkundensicherung

Rechtzeitig vor der Ubergabe sollten Sie
Ilhre Stammkunden sichern. In den mei-
sten Féllen ist dies durch eine Auswer-
tung der elektronischen Kassajournalda-
ten moglich. Es gibt extra hierauf spezia-
lisierte Unternehmen. Sofern eine Ent-
schlisselung und Auswertung dieser
elektronischen Journaldaten moglich ist,
sollte rechtzeitig eine Journaldatensiche-
rung gemacht werden, um im Prozess
notwendigenfalls auch den Stammkun-
denanteil nachweisen zu kénnen.

Sollte eine Auswertung der elektroni-
schen Journaldaten nicht moglich sein,
konnte stattdessen ein Marktforschungs-
unternehmen mit der Erstellung einer
Stammkundenanalyse beauftragt wer-
den. Dies ist etwas aufwandiger, kann
aber in einem allfalligen Gerichtsverfah-
ren auch verwendet werden. Das Sam-
meln einer Unterschriftenliste ist in der
Regel weniger geeignet. Die Stammkun-
denauswertung sollte von einem unab-
hangigen Unternehmen durchgefihrt
werden, damit diese auch im Prozess ent-
sprechenden Stellenwert hat.

Nichts ungeprift unterschreiben
Einige Mineraldlkonzerne wollen noch
rechtzeitig vor der Vertragsbeendigung
alle moglichen Erklarungen vom Tankstel-
lenpéchter unterfertigt haben.

Bestehen Sie darauf, dass lhnen solche
Urkunden zur Prifung Uberlassen wer-
den und konsultieren Sie einen Anwalt
Ihres Vertrauens. Ist die Mineraltlgesell-

schaft hierzu nicht bereit, kann der Grund
daflr unschwer erahnt werden. Auch ist
groRte Vorsicht geboten, wenn von der
Mineraldlgesellschaft mitgeteilt wird,
man solle ,seinem Anwalt nichts davon
erzahlen”. In der Regel ist dies ein Ver-
such, durch eine rechtlich ungeprufte
Vereinbarung ,glnstig” davon zu kom-
men. Seriése Angebote sind auch da-
durch zu erkennen, dass eben eine Ruck-
sprache mit einem Fachmann ermoglicht
wird.
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Unterlagen sammein

Bei einigen Mineraldlgesellschaften gibt
es bereits Prazedenzentscheidungen fur
einen Ausgleichsanspruch im Folgemarkt
(Shop, Waschgeschaft, Bistro). Bei ande-
ren Mineral6lkonzernen gibt es mitunter
noch keine derartige Leitentscheidung.
Das Gericht muss aber auch immer auf
den Einzelfall vor Ort abstellen. Im Verfah-
ren wird haufig behauptet, dass der Tank-
stellenpéachter in seinen betriebswirt-

schaftlichen Entscheidungen vollkom-
men frei war und vom Mineralélkonzern
nur ,Empfehlungen” ausgesprochen wur-
den, aber der Tankstellenpachter machen
konnte, was er wollte. Sammeln Sie zu
diesem Zweck samtliche E-Mails, Kun-
denbindungsprogramme, Werbeplakate,
Rundschreiben und alle Unterlagen, die
eine enge Eingliederung des Tankstellen-
pachters ins Vertriebssystem beweisen.
Machen Sie rechtzeitig Fotos von der
Tankstelle, auf denen die entsprechen-
den Logos, Preistafeln oder Werbeaktio-
nen zu sehen sind. Solche Unterlagen
konnen die Beweisfiihrung wesentlich er-
leichtern. Der Beweis flr diese enge Ein-
bindung muss letztlich vom Péachter er-
bracht werden.

Richtige Strategie

Sprechen Sie den Ausgleichsanspruch
erst nach der tatséchlichen Ubergabe der
Tankstelle an. Bis zu diesem Zeitpunkt ist
der Tankstellenpachter noch bis zu einem
gewissen Grad ,erpressbar”. Dies des-
wegen, da es immer wieder vorkommt,
dass sich Mineraldlgesellschaften nicht
an den ,Wohlverhaltenskatalog” halten
und eine Shopwarenabldse (oder auch In-
vestitionsablésen) verweigern. Wenn
selbst Investitionen getatigt wurden, sind
Investitionsabldsen zwar unter bestimm-
ten Voraussetzungen gerichtlich einfor-
derbar, die Abwicklung kann sich dadurch
aber erheblich verzégern. Zur genauen
Berechnung des Ausgleichsanspruchs
sind die zuletzt erzielten Provisionen bzw.
Handelsspannen bis zur tatsachlichen
Ubergabe maRkgebend. Erst nach der er-
folgten Ubergabe sollte der Ausgleichs-
anspruch nachweislich (Fax oder per Ein-
schreiben) binnen eines Jahres eingefor-
dert werden, ansonsten ist der Anspruch
verfristet. Wird dies gemacht, verjahrt
der Anspruch grundsatzlich in 3 Jahren
ab Ubergabe. W


Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
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ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Postyellow-PDF
PDF 1.4 + Transparency
Colour spaces remain as used
Printing resolution for commercial printing up to 2540 dpi
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 240.002 Höhe: 327.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 350 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 571 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 350 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 571 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Entfernen
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Nein
Graustufenbilder beschneiden: Nein
Schwarzweißbilder beschneiden: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Ja
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Nein
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein
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